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B7-0000/2013

Entschließung des Europäischen Parlaments zum Thema „Europäische 
Nachbarschaftspolitik: für eine Vertiefung der Partnerschaft“ –  Stellungnahme des 
Europäischen Parlaments zu den Berichten für 2012
(2013/2621(RSP))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Gemeinsamen Mitteilungen der Europäischen Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik „Europäische 
Nachbarschaftspolitik: auf dem Weg zu einer verstärkten Partnerschaft“ (JOIN(2013) 4 
final) vom 20. März 2013, „Eine neue Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel“ 
(COM(2011)0303) vom 25. Mai 2011 und „Eine Partnerschaft mit dem südlichen 
Mittelmeerraum für Demokratie und gemeinsamen Wohlstand (COM(2011)0200) vom 
8. März 2011,

– in Kenntnis der die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) betreffenden
Schlussfolgerungen des Rates (Auswärtige Angelegenheiten) der Europäischen Union vom 
26. Juli 2010, 20. Juni 2011 und 22. Juli 2013 und der Schlussfolgerungen des Rates 
(Auswärtige Angelegenheiten/Handel) der Europäischen Union vom 26. September 2011 
und des Europäischen Rates vom 7. Februar 2013,

– in Kenntnis der gemeinsamen Arbeitsdokumente der Dienststellen zu der Umsetzung der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik in den östlichen ENP-Ländern (Fortschritte 2012 und 
Handlungsempfehlungen),

– in Kenntnis der Gemeinsamen Mitteilung der Europäischen Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen vom 15. Mai 2012 mit dem Titel „Östliche Partnerschaft: 
Fahrplan bis zum Gipfeltreffen im Herbst 2013“ (JOIN(2012) 13 final),

– in Kenntnis der Mitteilungen der Kommission „Größeres Europa – Nachbarschaft: Ein 
neuer Rahmen für die Beziehungen der EU zu ihren östlichen und südlichen Nachbarn“ 
(KOM(2003)0104) vom 11. März 2003, „Europäische Nachbarschaftspolitik –
Strategiepapier“ (KOM(2004)0373) vom 12. Mai 2004, „Stärkung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik“ (KOM(2006)0726) vom 4. Dezember 2006, „Für eine starke 
Europäische Nachbarschaftspolitik“ (KOM(2007)0774) vom 5. Dezember 2007, „Östliche 
Partnerschaft“ (KOM(2008)0823) vom 3. Dezember 2008, „Barcelona-Prozess: Union für 
den Mittelmeerraum“ (KOM(2008)0319) vom 20. Mai 2008, „Die Europäische 
Nachbarschaftspolitik – eine Bestandsaufnahme“ (KOM(2010)0207) vom 12. Mai 2010 
und „Ein Dialog mit den Ländern des südlichen Mittelmeerraums über Migration, 
Mobilität und Sicherheit“ (KOM(2011)0292) vom 24. Mai 2011,

– in Kenntnis der am 7. Mai 2009 auf dem Gipfeltreffen zur Östlichen Partnerschaft in Prag 
und am 29./30. September 2011 auf dem Gipfeltreffen zur Östlichen Partnerschaft in 
Warschau abgegebenen gemeinsamen Erklärungen,
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– in Kenntnis der gemeinsamen Erklärung der Außenminister der Östlichen Partnerschaft auf 
ihrer Tagung am 23. Juli 2012 in Brüssel,

– in Kenntnis des Beschlusses 2011/424/GASP des Rates vom 18. Juli 2011 zur Ernennung 
eines Sonderbeauftragten der Europäischen Union für den südlichen Mittelmeerraum1 und 
des Beschlusses 2011/518/GASP des Rates vom 25. August 2011 zur Ernennung des 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union für den Südkaukasus und die Krise in 
Georgien2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Oktober 2006 zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen zur Schaffung 
eines Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments3,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 7. April 2011 zur Überprüfung der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik – Östliche Dimension4 und zur Überprüfung der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik – Südliche Dimension5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Dezember 2011 zur Überprüfung der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Mai 2013 zur Rückführung von 
Vermögenswerten an Transformationsländer des Arabischen Frühlings7

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Gipfels der Präsidenten der Parlamente der 
Union für den Mittelmeerraum (Marseille, 6./7. April 2013) und auf die 
Schlussfolgerungen der Parlamentarischen Versammlungen der Union für den 
Mittelmeerraum und Euronest,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen mit den Empfehlungen des Europäischen 
Parlaments an den Rat, die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst zu den 
Verhandlungen über die Assoziierungsabkommen EU–Armenien8, EU–Aserbaidschan9, 
EU–Moldau10, EU–Georgien11 und EU–Ukraine12,

– unter Hinweis auf die Gründungsakte der Parlamentarischen Versammlung Euronest vom 

                                               
1 ABl. L 188 vom 19.7.2011, S. 24.
2 ABl. L 221 vom 27.08.2011, S. 5.
3 ABl. L 310 vom 09.11.2006, S. 1.
4 ABl. C 296 E vom 2.10.2012, S. 105.
5 ABl. C 296 E vom 2.10.2012, S. 114.
6 ABl. C 168 E vom 14.6.2013, S. 26.
7 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2013)0224.
8 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2012)0128.
9 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2012)0127.
10 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0385, 15.9.2011.
11 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0514, 17.11.2011.
12 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0545, 1.12.2011.
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3. Mai 20111,

– in Kenntnis der am 17. Mai 2013 in Krakau abgegebenen Gemeinsamen Erklärung der 
Außenminister der Visegrad-Gruppe, Irlands und Litauens zur Östlichen Partnerschaft,

– gestützt auf Artikel 110 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Revolutionen in der arabischen Welt, die einen Meilenstein in der 
modernen Geschichte der südlichen Nachbarländer Europas und in der Geschichte der 
Beziehungen zwischen der EU und diesen Staaten darstellen, unter Verfolgung eines 
differenzierten Ansatzes, der sich auf den Grundsatz der leistungs- und 
fortschrittsabhängigen Unterstützung der Partnerländer („mehr für mehr“ und „weniger für 
weniger“) stützt und regelmäßig im Rahmen von Fortschrittsberichten anhand genauer und 
schätzbarer Kriterien zu überprüfen ist, sowie unter Hinweis darauf, dass die inkonsistente 
Anwendung des Prinzips „mehr für mehr“ kontraproduktiv sein und nicht nur den 
gesamten Prozess, sondern auch die Wirkung der Unterstützung und die Glaubwürdigkeit 
der Union untergraben kann,

– unter Hinweis auf die Notwendigkeit einer konsistenten Außenpolitik der Union, 
insbesondere hinsichtlich ihrer internen Politik, und auf die Notwendigkeit, zweierlei 
Maßstäbe zu vermeiden, sowie unter Hinweis darauf, dass die Wirtschafts- und 
Finanzkrise nicht zur Rechtfertigung einer Verminderung des Engagements der Union 
gegenüber ihren Nachbarn herangezogen werden kann;

– unter Hinweis auf die 2011 verzeichneten Demonstrationen der Bevölkerung in der 
arabischen Welt, die ein Ruf nach Würde, Demokratie, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit 
waren, und auf die Tatsache, dass mehrere Mittelmeerländer zwei Jahre später immer noch 
mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten kämpfen,

A. in der Erwägung, dass ein Assoziierungsabkommen kein Selbstzweck, sondern ein 
Instrument für grundlegende Reformen, Systemwandel und eine Annäherung an die Union, 
ihre Werte und Normen ist; in der Erwägung, dass die planmäßige und rechtzeitige 
Umsetzung solcher Abkommen deshalb ein entscheidendes Kriterium bei der Bewertung 
der Situation in den betroffenen Ländern ist;

B. in der Erwägung, dass die Fortschritte in den Partnerländern aufgrund allgemeiner, 
gemeinsamer Grundsätze und länderspezifischer Anforderungen anhand von 
aussagekräftigen Indikatoren und Normen zu bewerten sind;

C. in der Erwägung, dass die demokratischen Grundsätze rote Linien darstellen, die nicht 
überschritten werden dürfen, und dass Praktiken, bei denen Bürger durch eine selektive 
Justiz, die sich gegen Oppositionsführer richtet, wie im Fall der ehemaligen 
Premierminister Julija Timoschenko und Wano Merabischwili, und durch die Inhaftierung 
politischer Gegner ihres legitimen Rechts auf die Wahl der Regierung beraubt werden, 
diese Grundsätze verletzen;

                                               
1 ABl. C 198 vom 6.7.2011, S. 4.
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D. in der Erwägung, dass die unbefriedigenden Fortschritte in den Ländern der Östlichen 
Partnerschaft möglicherweise auf den nur langsam fortschreitenden oder fehlenden 
politischen und sozialen Wandel in den Partnerländern, auf das nachlassende Engagement 
der Union in der Europäischen Nachbarschaftspolitik, das den östlichen Partnerländern 
auch wegen der Wirtschafts- und Finanzkrise keine ausreichend motivierende europäische 
Perspektive bietet, und auf den Einfluss Russlands und dessen alternatives Angebot einer 
Integration in die Eurasische Union zurückzuführen sind;

E. in der Erwägung, dass es das Ziel der Östlichen Partnerschaft ist, parlamentarische 
Demokratie und Marktwirtschaft zu fördern, einen Kreis mit der Union befreundeter 
Länder aufzubauen und die Zusammenarbeit zwischen ihnen zu fördern, und dass die 
Fortschritte deshalb unbedingt anhand des Kriteriums bewertet werden sollten, ob 
Sicherheit und Wohlstand auf beiden Seiten zunehmen;

1. begrüßt die Veröffentlichung der Fortschrittsberichte 2012 für die südlichen Länder der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik und für die östlichen Partnerländer, bedauert jedoch, 
dass sich aus den Berichten sowie den nachfolgenden Entwicklungen meistens ein 
gemischtes Bild von Fortschritt, Stagnation und Rückschritt ergibt und die jeweilige 
innerstaatliche Situation beschrieben wird, ohne dass die Programme der Union bewertet
oder konkrete Empfehlungen für die Zuweisung von Entwicklungshilfegeldern 
ausgesprochen werden; ist der Ansicht, dass diese Berichte auch Vergleichsdaten aus den 
Vorjahren enthalten sollten;

2. vertritt die Auffassung, dass das Europäische Parlament an der Umsetzung der neuen 
Nachbarschaftspolitik in vollem Umfang beteiligt sein sollte und regelmäßig von den 
Reformfortschritten in den Partnerländern unterrichtet werden sollte; bekundet sein 
Bedauern darüber, dass es nicht immer zu der Aufstellung von Aktionsplänen angehört 
oder über den Verlauf von Gesprächen informiert wird; fordert, dass die europäischen 
Abgeordneten Beobachterstatus erhalten, damit sie an den Sitzungen der Unterausschüsse 
für Politik und Menschenrechte teilnehmen können;

3. erklärt sich besorgt darüber, dass die Partnerländer offenbar unterschiedliche Fortschritte 
machen; fordert eine konkrete Bewertung der Wirkungen der neu konzipierten 
Europäischen Nachbarschaftspolitik; fordert eine einheitliche Umsetzung des 
differenzierten Ansatzes und des Grundsatzes „mehr für mehr“ – und möglicherweise 
„weniger für weniger“ – der ein Eckpfeiler der neu konzipierten Nachbarschaftspolitik ist;

4. vertritt die Auffassung, dass zur Unterstützung der Demokratisierungsprozesse vor allem 
die Leistungsfähigkeit der demokratischen Institutionen ausgebaut und die politischen 
Parteien unterstützt werden sollten, und fordert die Union und die Mitgliedstaaten auf, 
verstärkt Partnerschaftsprojekte mit einzelstaatlichen Behörden durchzuführen;

Östliche Partnerschaft

5. empfiehlt, dass die Union a) den Grundsatz „mehr für mehr“ ausgewogener anwendet und 
zudem einen positiven Wettbewerb zwischen den Partnerländern (das so genannte 
Startlinienmodell) fördert, b) auf der einen Seite anspruchsvoll gegenüber den Regierungen 
der östlichen Partnerländer und auf der anderen Seite offen, großzügig und verbindlich 
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gegenüber deren Bürgern auftritt, c) die Bürger dazu ermuntert, für europäische Werte, 
Normen und Reformen einzutreten, und als den Wandel betreibende, normative Kraft 
agiert, d) eine langfristige Strategie für eine gesellschaftliche Europäisierung entwirft, die 
interne Veränderungen und die Bestrebungen der Gesellschaften nach Freiheit und 
Wohlstand integriert, e) die Europäische Partnerschaftspolitik dezentralisiert, indem sie 
öffentlichen Akteuren beider Seiten im Rahmen von horizontalen Partnerschaften 
Verantwortung überträgt, verbunden mit einer verbesserten Mobilität, 
zwischenmenschlichen Kontakten, Visumerleichterungen und der Aussicht auf ein 
visumfreies System, wobei den Nachbarländern Vorrang eingeräumt werden sollte, und f) 
die Assoziierungsabkommen paraphiert oder unterzeichnet und sich für deren prompte –
zunächst vorläufige und dann endgültige – Inkraftsetzung vor Ablauf der gegenwärtigen 
Amtszeit des Europäischen Parlaments und der Kommission einsetzt, sofern die 
Bedingungen und Voraussetzungen dafür erfüllt sind;

6. empfiehlt, dass die östlichen Partnerländer a) ihre Anstrengungen für die Erfüllung der 
politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Kriterien neu ausrichten und verstärken, b) 
die Grundwerte der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in ihren 
Gesellschaften verankern, c) den gesellschaftlichen Wandel, die Reformprozesse und die 
systemische Verbesserung öffentlicher Normen und der Verwaltung weiter vorantreiben 
und die europäische Integration als zivilisatorische Entscheidung und nicht nur als 
wirtschaftliche und administrative Aufgabe begreifen, d) die Lücke zwischen 
Absichtsbekundungen und praktischer Umsetzung schließen, e) der multilateralen Struktur 
der Östlichen Partnerschaft mehr Aufmerksamkeit schenken und aus bewährten Verfahren 
lernen, f) bei regionalen Konflikten den Geist und die Erfahrungen aus der Vergangenheit 
der europäischen Integration zur Geltung kommen lassen; g) die Bürger einbeziehen, 
öffentliche Akteure an horizontalen Partnerschaften mit den entsprechenden Vertretern der 
Union beteiligen und die Gesellschaft und die jüngere Generation als treibende Kraft für 
den Wandel einbinden;

Armenien

7. erkennt die Fortschritte bei den demokratischen Normen und der Erfüllung der 
Bedingungen des Assoziierungsabkommens an, weist jedoch auch auf anhaltende Mängel 
in Bezug auf die Demokratie hin;

Aserbaidschan

8. bedauert, dass in Bezug auf Assoziierungsabkommen oder tiefgreifende und umfassende 
Freihandelsabkommen immer noch unklare Vorstellungen und Zurückhaltung herrschen 
und erhebliche Mängel auf dem Gebiet der Demokratie und der Menschenrechte bestehen;

Belarus

9. bedauert die stagnierende, nicht hinnehmbare Situation bezüglich der Menschenrechte, der 
Demokratisierung und der politischen Gefangenen sowie den fehlenden Fortschritt bei der 
Achtung der von der Union geförderten Werte und Normen; weist nachdrücklich darauf 
hin, dass ein kritisches Engagement der Union und strenge Bedingungen, aber auch eine 
großzügigere, offene Haltung gegenüber der Zivilgesellschaft erforderlich sind;
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Georgien

10. erkennt die bemerkenswerten Fortschritte bei der Modernisierung des Landes und der 
Erfüllung der Bedingungen des Assoziierungsabkommens an; stellt mit Besorgnis fest, 
dass auf einen vorbildlich friedlichen Machtübergang nach demokratischen 
Parlamentswahlen Rückschritte bei der Anwendung demokratischer Normen und auch ein 
selektives Vorgehen der Justiz gegen führende politische Oppositionelle folgten;

Moldau

11. begrüßt die Fortschritte, die dank einer entschlossenen Politik zur Erfüllung der 
Bedingungen des Assoziierungsabkommens erzielt wurden;

Ukraine

12. bedauert, dass die Fortschritte bei der Erfüllung der Bedingungen des 
Assoziierungsabkommens gemäß den Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Dezember 
2012 und der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Dezember 2012 ins 
Stocken geraten sind, die Ukraine auf einer selektiven Justiz beharrt und weder das 
Wahlsystem noch die Justiz reformiert wurden;

Südliche Nachbarschaft

13. ist erfreut über den Erfolg seiner Initiative, Arbeitsgruppen für Tunesien, Jordanien und 
Ägypten einzusetzen, hebt jedoch hervor, dass diese Treffen zwischen privaten 
Interessenträgern, Behörden und internationalen Organisationen zu greifbaren Ergebnissen 
führen sollten;

14. fordert die Union und ihre Mitgliedstaaten auf, für eine echte Mobilitätspolitik in Bezug 
auf die südlichen Partnerländer  zu sorgen, vor allem durch Abkommen zur 
Visumliberalisierung und Rückübernahme, wie sie mit den meisten östlichen 
Partnerländern abgeschlossen wurden;

15. sieht die Unterstützung der Partnerländer bei der Entwicklung und Finanzierung von 
Projekten für die Regionalpolitik und die Integration regionaler Enklaven als vorrangig an; 
empfiehlt in dieser Hinsicht, die Erfahrungen der Union mit der Verwaltung von 
europäischen Regionalfonds für den Aufbau von Kompetenzen sowohl bei den 
Partnerländern als auch im Sekretariat der Union für den Mittelmeerraum zu nutzen;

16. ist der Ansicht, dass es dringend nötig ist, Integrationsprojekte im Maghreb zu fördern, um 
den Güter-, Kapital- und Personenverkehr zu erleichtern; fordert Algerien und Marokko 
auf, eine aktive Partnerschaft einzugehen, damit sie die territorialen Herausforderungen 
meistern können; begrüßt die Tatsache, dass der Union der nördliche Ko-Vorsitz der Union 
für den Mittelmehrraum übertragen wurde, und erwartet, dass dies zur politischen 
Kohärenz, zur allgemeinen Koordinierung und Effizienz beiträgt, insbesondere im 
Hinblick auf Projekte, für die Finanzmittel bereitgestellt werden;
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Algerien

17. lädt Algerien zur Teilnahme an der Europäischen Nachbarschaftspolitik ein und bedauert, 
dass das Land noch keinen Aktionsplan angenommen hat;

18. erklärt sich besorgt über die Tatsache, dass die Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
insbesondere die Vereinigungs- und Demonstrationsfreiheit, in Algerien nicht garantiert 
werden können; fordert die Überarbeitung der Verfassung in einem offenen und 
transparenten Verfahren;

19. fordert die Union auf, ihre Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Organisationen in 
Algerien, Beschäftigungsprogrammen für junge Menschen und Programmen, die die 
wirtschaftliche Ordnungspolitik fördern, mit denen die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen verbessert und die Freiheiten und Grundrechte gestärkt werden 
sollen, auszuweiten;

Ägypten

20. erklärt sich ernsthaft besorgt über die derzeitige Lage in Ägypten, über die politische 
Polarisierung und über die Situation in Bezug auf die Sicherheit, die wirtschaftliche Lage 
und die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten; weist darauf hin, dass es 
dringend eines konstruktiven und integrativen politischen Dialogs bedarf, um einen 
klaren Fahrplan für den Übergang zur Demokratie aufzustellen;

21. fordert die Union auf, den Grundsatz der Konditionalität anzuwenden und keinem 
vollumfänglichen und detaillierten Freihandelsabkommen zuzustimmen, bis die 
Voraussetzungen für politische Stabilität, wie die Etablierung gewählter demokratischer 
Organe, die Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Grundrechte, erfüllt sind;

22. ist der Ansicht, dass die Union ihre Unterstützung auf die Demokratisierung, den Aufbau 
institutioneller Kapazitäten, die Justizreform, die Förderung von 
Nichtregierungsorganisationen und die Verbesserung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen konzentrieren sollte;

Israel

23. nimmt die Umsetzung des Aktionsplans, deren Frist 2009 abgelaufen war, in Israel zur 
Kenntnis; bedauert gleichwohl die anhaltende antidemokratische und diskriminierende 
Politik der derzeitigen Regierung und fordert Israel auf, alle für den Schutz der Rechte 
der Minderheiten, insbesondere der Rechte der arabischen Israelis und der Beduinen, 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen; fordert zudem die Kommission und den 
Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) auf, Projekte mit diesem Ziel durchzuführen;

24. begrüßt die Wiederaufnahme direkter Verhandlungen zwischen Israelis und 
Palästinensern; hebt seine Unterstützung einer Zweistaatenlösung in den Grenzen von 
1967 mit Jerusalem als Hauptstadt beider Staaten hervor; bekundet seine Missbilligung 
des fortwährenden illegalen Siedlungsbaus in den besetzten Gebieten;
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25. fordert Israel auf, die missbräuchliche Anwendung der rechtswidrigen Verwaltungshaft 
auf Palästinenser zu beenden und bei den Haftbedingungen für palästinensische 
Gefangene, besonders für Frauen und Kinder, das Völkerrecht zu achten;

Jordanien

26. nimmt die verbesserte Zusammenarbeit zwischen der Union und Jordanien, insbesondere 
die Unterzeichnung des Protokolls über die Beteiligung Jordaniens an Programmen der 
Union, und die Fortschritte bei den politischen Reformen zur Kenntnis;

27. fordert die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst auf, vor allem 
Projekte für demokratische Reformen und Justizreformen, den Kampf gegen die 
Korruption und die humanitäre Hilfe für Flüchtlinge finanziell zu unterstützen;

28. begrüßt Jordaniens aktive Rolle bei der Lösung der Konflikte im Nahen Osten sowie 
seine erheblichen Anstrengungen, Menschen aufzunehmen, die vor dem Konflikt in 
Syrien fliehen; würde die Unterzeichnung des UN-Abkommens über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge durch Jordanien begrüßen;

Libanon

29. fordert eine schnelle Umsetzung des Aktionsplans und bedauert das langsame Tempo der 
Reformen, ist sich jedoch der Instabilität des Umfelds, insbesondere aufgrund des 
anhaltenden Konflikts in Syrien, bewusst;

30. ist der Ansicht, dass die Union vor allem die Institutionen, insbesondere beim Aufbau 
von Kapazitäten, sowie die Wiederherstellung eines starken, unabhängigen Justizsystems 
und den Grenzschutz unterstützen sollte; fordert das libanesische Parlament auf, die 
Arbeit wieder aufzunehmen;

Libyen

31. ermutigt die libyschen Behörden, die demokratischen Reformen und die Maßnahmen zur 
Stabilisierung der Sicherheit und der politischen Situation fortzuführen; fordert eine 
Wiederaufnahme der Verhandlungen über den Abschluss eines Assoziierungsabkommens 
zwischen der Union und Libyen;

32. fordert die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst auf, vorrangig den 
Aufbau von libyschen Institutionen und deren Kapazitäten, die Ausarbeitung einer 
Verfassung, die Schulung leitender Beamter, vor allem im Sicherheits- und 
Grenzschutzbereich, aber auch auf anderen Gebieten wie der Justiz, zu unterstützen; 

Marokko

33. ist der Ansicht, dass der Schwerpunkt der Unterstützung Marokkos durch die Union auf 
der Umsetzung der Verfassung, der Reform des Justizsystems und der Stärkung der 
Leistungsfähigkeit der demokratischen Institutionen liegen sollte;
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34. empfiehlt eine schnelle Umsetzung der neuen Verfassung, verbunden mit einem Zeitplan 
für die Annahme von Verfassungsgesetzen und der nationalen Charta für die Reform des 
Justizsystems, und betont in diesem Zusammenhang, dass diese Reform bereits 
mindestens drei Jahre dauert und von der Union in großem Umfang finanziell unterstützt 
wurde; weist darauf hin, dass politische Reformen, und insbesondere eine verstärkte 
Regionalisierung unter Achtung der kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen 
Besonderheiten, zur Entwicklung Marokkos beitragen sollten;

35. begrüßt Marokkos aktive Rolle bei der Lösung des Konflikts in Syrien und bei der Suche 
nach einer Lösung für die Situation in der Sahelzone im Rahmen der Vereinten Nationen 
sowie im Zusammenhang mit Initiativen für die regionale Zusammenarbeit; bekräftigt 
erneut seine Unterstützung des Sondergesandten des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen bei der Suche nach einer gerechten, zukunftsträchtigen und für alle Seiten 
annehmbaren politischen Lösung gemäß den einschlägigen Entschließungen des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen;

Palästina

36. fordert die wirksame Umsetzung des neuen Aktionsplans; begrüßt die Fortschritte der 
palästinensischen Behörden bei der Umsetzung des derzeitigen Aktionsplans trotz der 
extrem schwierigen Situation, die vor allem auf die israelische Besatzung und die damit 
verbundenen finanziellen Probleme zurückzuführen ist;

37. wiederholt seine Aufforderung, zu einer innerpalästinensischen Aussöhnung zu gelangen, 
der unverzüglich Präsidentschafts- und Parlamentswahlen folgen sollten; 

38. fordert die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst auf, vorrangig die 
Bemühungen zur Stärkung der Institutionen, die Modernisierung des öffentlichen 
Dienstes und Projekte zur Integration von Frauen und jungen Menschen in das 
wirtschaftliche und politische Leben zu unterstützen;

Syrien

39. äußert erneut seine tiefe Sorge über die katastrophale humanitäre Lage und vertritt die 
Auffassung, dass sich die internationale Gemeinschaft und die Union dringend für die 
Beendung des Konflikts einsetzen müssen, insbesondere durch die Unterstützung von 
Vermittlungsversuchen wie der Konferenz „Genf II“ und durch eine Aufstockung der 
humanitären Hilfe;

Tunesien

40. begrüßt das verstärkte Engagement der Union und Tunesiens, das sich in dem 
Aktionsplan zeigt, und fordert beide Parteien auf, diesen anzunehmen, stellt jedoch mit 
Bedauern fest, dass beim Übergang zur Demokratie und bei der Verlängerung des 
Ausnahmezustands wenig echte Fortschritte gemacht wurden;

41. fordert die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst auf, die 
Unterstützung von Infrastrukturprojekten zur Anbindung einzelner Regionen, von 
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Beschäftigungsmaßnahmen, insbesondere für junge Menschen, der Zivilgesellschaft auf 
regionaler Ebene und der Reform des Justizsystems mit Blick auf die Etablierung der 
Rechtsstaatlichkeit, der Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten zu 
verstärken;

°
° °

42. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem Europäischen Auswärtigen Dienst, den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten und der ENP-Länder sowie dem Generalsekretär der 
Union für den Mittelmeerraum zu übermitteln.


